
Matthias Erzberger über die Notwendigkeit einer
Steuerreform (8. Juli 1919)

Kurzbeschreibung

Matthias Erzberger (1875-1921) stieg aus bescheidenen katholischen Verhältnissen zu einem der
prominentesten und bedeutendsten Politiker während des Ersten Weltkriegs und in den ersten Jahren
der Weimarer Republik auf. Dass er dies ohne adeligen Stammbaum, ohne Militärdienst und ohne
Universitätsabschluss tat, machte seinen Aufstieg umso bemerkenswerter.

Erstmals 1903 als Mitglied der katholischen Zentrumspartei in den Reichstag gewählt, nutzte Erzberger
unter der alten Reichsregierung seine für ihn typische Fähigkeit zu harter Arbeit, um die
Verfahrensweisen der gesetzgebenden Körperschaft bis ins kleinste Detail zu beherrschen. Anfangs
unterstützte er Deutschlands aggressives Streben nach einem militärischen Sieg im Ersten Weltkrieg,
doch 1917 hatte sich seine Position dahingehend gewandelt, dass er für einen sofortigen
Verhandlungsfrieden eintrat. Erzberger leitete später die vierköpfige deutsche Delegation, die am 11.
November 1918 den Waffenstillstand unterzeichnete – eine ebenso notwendige wie undankbare
Aufgabe, die ihn zur Zielscheibe unerbittlicher Angriffe von rechts machte. Weniger als drei Jahre später,
am 26. August 1921, ermordeten rechtsextreme Attentäter Matthias Erzberger bei einem seiner
Morgenspaziergänge.

Nachdem er Ende Juni 1919 zum Finanzminister ernannt worden war, machte sich Erzberger rasch
daran, das veraltete und unzureichende deutsche Steuersystem von Grund auf zu erneuern. Die
Staatsausgaben hatten sich durch den Krieg dramatisch ausgeweitet und umfassten nun auch die
Versorgung von Kriegswitwen, Waisen und Invaliden sowie die Deckung der von den Alliierten
auferlegten Besatzungskosten und Reparationen.

Die bestehende Steuerstruktur konnte diesen Herausforderungen nicht mehr gerecht werden. Seit der
Reichseinigung im Jahr 1871 hatte die Reichsregierung in Berlin nur eine sehr begrenzte Anzahl von
Einnahmequellen direkt kontrolliert, darunter Zölle und einige wenige Steuern auf Waren wie Tabak,
Cognac und Zucker. Für den Rest des finanziellen Bedarfs war Berlin von den Beiträgen der zwei Dutzend
Länder abhängig, von denen jedes seinen Pro-Kopf-Beitrag jährlich genehmigen musste. Dieses System
war nicht nur ineffizient, sondern versetzte die Zentralregierung auch in die Lage, die erforderlichen
Beiträge von den einzelnen Ländern auszuhandeln oder zu erpressen. Da der Versailler Vertrag die
Öffnung der deutschen Märkte vorschrieb, gingen die Zolleinnahmen, mit denen Berlin sonst gerechnet
hätte, nach dem Krieg stark zurück.

Zwischen Herbst 1919 und Frühjahr 1920 verabschiedete die Nationalversammlung sechzehn
Reichssteuergesetze, die unter anderem erstmals die Löhne direkt besteuerten und eine Umsatzsteuer
einführten. In dem Bestreben, die Lasten auszugleichen und die Kluft zwischen den reichsten und den
ärmsten Deutschen zu verringern, richteten sich viele der Gesetze auch gezielt an Grundbesitzer und
Industrielle mit Erbschaftssteuern, Grunderwerbssteuern, Zufallssteuern und einer einmaligen
Notstandsvermögenssteuer.

Erzberger skizzierte den Umfang dieser geplanten Steuergesetze erstmals in einer langen Rede vor der
Nationalversammlung am 8. Juli 1919. In einer der ersten Passagen dieser Rede forderte er, das
bestehende Verhältnis zwischen der Zentralregierung und den Gliedstaaten in Bezug auf die Kontrolle
der Einnahmen völlig umzukrempeln. Unter der Überschrift „Die Steuerbedürfnisse und das neue
Verhältnis zwischen den drei Steuerbehörden“ legte Erzberger in diesem Abschnitt seine Vision einer



 

zentralisierten Steuerstruktur dar, in der Berlin die Fäden in der Hand hielt.
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Erzberger rechtfertigte seinen Plan in patriotischer Hinsicht, indem
er behauptete, dass die Erhaltung eines vereinigten Deutschlands –
das „Erbe unserer Väter“ – die Unterzeichnung des Versailler
Friedensvertrags erforderte, was wiederum alle Deutschen kollektiv
dazu verpflichtete, zur Erfüllung der Bedingungen beizutragen, so
entsetzlich streng und ungerecht diese auch sein mochten. Erzberger
argumentierte auch im Namen der Harmonie. Seine Reformen
würden die Streitigkeiten zwischen den verschiedenen
Steuerbehörden „begraben“ und ein System einführen, das auf das
Wohlergehen der Nation als Ganzes ausgerichtet sei. Eine einheitliche
Steuerstruktur würde außerdem verhindern, dass die Deutschen das
System missbrauchen, indem sie ihr Vermögen einfach an Orte mit
niedrigeren Steuersätzen verlagern.
QUELLENTEXT
[…]

I n  d e n  T r ü m m e r n  d e s  K r i e g e s  m u ß  n a c h  N e u l a n d  g e s u c h t  w e r d e n .  S o  v i e l e s ,  f a s t
a l l e s  i s t  a n d e r s  g e w o r d e n . Gleich geblieben ist leider die Steuerscheu, gestiegen ist die
Steuerflucht, der ich mit allen Mitteln entgegenzutreten gesonnen bin, gewachsen sind die Ansprüche
aller an Reich und Staat. Wo ist hier Neuland für die Reichsfinanzen zu gewinnen? Der große
Steuersouverän der Zukunft kann nur das einige Deutsche Reich sein, das in seiner Einheit und
Geschlossenheit aus dem Kriegszusammenbruch zu retten, die vornehmste Aufgabe der jetzigen
Regierung war und ist. Die Erhaltung des Reichs war der Preis für die Unterzeichnung des entsetzlich
harten, ungerechten Friedens. Dieses kostbare Gut unserer Väter, der deutsche Nationalstaat, wohl
geschmälert durch den Frieden, muß leben und sich entwickeln können. Dazu braucht das Reich nicht
nur Geld, sondern auch e i n  n e u e s  S y s t e m  d e r  S t e u e r o r d n u n g . Auf steuertechnischem Gebiet
haben sich durch den Krieg die Verhältnisse gewaltig verschoben. Drei Steuergläubigern ist der deutsche
Bürger ausgesetzt: Reich, Gliedstaat und Gemeinde. Vor dem Krieg erhob das Reich jährlich nicht ganz 2
Milliarden Mark Steuern und Abgaben, Einzelstaaten und Gemeinden zirka 3 Milliarden. Beim
Friedensschluß ist das Mindestmaß der Einnahmen, die das Reich für eigne Bedürfnisse gebraucht,
jährlich über 17 Milliarden. Die Einnahmen der Einzelstaaten und Gemeinden sind mit mindestens 6
Milliarden jährlich anzusetzen. Hat das Reich früher von dem Gesamtaufkommen 35 bis 40 Prozent für
sich gebraucht, so jetzt mindestens 70 bis 75 Prozent. Die Einnahmen des Reiches müssen um 900
Prozent gesteigert werden, die der Einzelstaaten und Gemeinden um vielleicht 100 Prozent.

Solche Riesenverschiebungen erfordern neue Maßnahmen, neue Organisationen, neue Ideen. Das
augenfällige Überwiegen der finanziellen Interessen des Reiches gegenüber dem der Gliedstaaten und
Gemeinden erzwingt sich seine Folgerungen von selbst. Doch kann ein Finanzplan für das Reichsbudget
nur aufgestellt werden, wenn zugleich und immer an die Budgets der Glieder des Reichs, der
Einzelstaaten und Gemeinden gedacht wird. Ausscheiden muß aus unseren Erörterungen das früher oft
gesprochene Wort von einem Gegensatz der finanziellen Interessen von Reich und Einzelstaaten, von
Staat und Gemeinden. Es ist immer derselbe Steuerschuldner, an den mit der einen Steuer das Reich, mit



 

der anderen der Staat und mit wieder einer anderen oder mit einem Zuschlag zu einer Staatssteuer die
Gemeinde herantrat. Für die Zensiten ist es an sich finanziell gleichgültig, in welche Kasse die ihm
auferlegte Steuer fließt. Wenn es früher vielleicht erträglich oder wenigstens nicht unmöglich schien, daß
die drei Steuerberechtigten um die Börse des Steuerschuldners stritten, so muß in Zukunft dieser Streit
begraben sein. Der Einheit des Steuerschuldners muß die Einheit der öffentlichen Bedürfnisse
gegenüberstehen. Es muß eine Sache der sorgsamsten Überlegung und Abwägung sein, wie die
Erträgnisse der Gesamtheit der Steuern auf die verschiedenen öffentlichen Verbände zu verteilen sind.
Alle haben wichtige Aufgaben zu erfüllen. Alle müssen sich tunlichste Beschränkung in ihren Ausgaben
auferlegen, ein jeder von ihnen muß dem andern das gönnen, was ihm lebensunentbehrlich ist. Alle aber
müssen sich eins fühlen in dem Bewußtsein, daß sie die gemeinsame und untrennbare Aufgabe haben,
mit den ihnen zufließenden Mitteln das Wohl der Gesamtheit zu fördern. Ganz besonders eng und viel
enger als früher ist d a s  f i n a n z i e l l e  V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  R e i c h  u n d  G l i e d s t a a t e n
geworden. Es ist nicht allein die schwere Last an sich, die sie zusammenführen muß, vielmehr ist es der
Friedensvertrag, der das unabänderlich zuwege gebracht hat. Denn Reich und Einzelstaaten stehen nach
dem Friedensvertrag als gemeinsam Verpflichtete den Vertragsgegnern gegenüber; so ist es in den
einschlägigen Bestimmungen des Vertrages unzweideutig ausgesprochen. Auch aus diesem neuen
Verhältnis werden die Folgerungen recht bald zu ziehen sein.

E i n e  g a n z  n e u e  K o n s t r u k t i o n  d e s  A u f b a u e s  d e r  R e i c h s -  u n d  S t a a t s f i n a n z e n  i s t
n ö t i g . Den ersten Schritt dazu hat die Verfassung getan; positiv in den Bestimmungen über die
Zuständigkeit des Reichs auf dem Gebiete der Steuergesetzgebung, negativ, indem sie das Überbleibsel
aus der Verfassung des alten Deutschen Bundes, welches in die Verfassung des Norddeutschen Bundes
und des Deutschen Reichs übernommen war, die Matrikularbeiträge, beseitigt hat. Die Gemeinsamkeit
der Interessen von Reich, Gliedstaaten und Gemeinden wird es mit sich bringen, daß es günstige
Steuerinseln in Deutschland nicht mehr geben wird. Der deutsche Steuerzahler wird künftig keine Sorge
mehr haben, auszurechnen, ob er mit Steuern billiger wegkommt, wenn er in Berlin, Grunewald, Coburg
oder am Bodensee wohnt. Gemeinsam zogen wir in den Krieg, als geschlossener Staat treten wir in den
Frieden über; gemeinsam und gleich müssen die Lasten sein, unabhängig von dem Wohnsitz des
Steuerzahlers.
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